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Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren NGP Bienwald West 

 2. Änderungsbeschluss 

I. Anordnung 

1. Anordnung geringfügiger Änderungen des Flurbereinigungsgebietes 

(§ 8 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 16.03.1976 (BGBl. I Seite 546), zuletzt geändert durch Artikel 17 des 

Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I Seite 2794)) 

Hiermit wird das durch Beschluss vom 29.11.2011 festgestellte, mit Beschluss vom 

18.05.2017 geänderte Gebiet des Flurbereinigungsverfahrens NGP Bienwald West, 

Landkreis Südliche Weinstraße, wie folgt geändert: 

 

1.1  Zum Flurbereinigungsgebiet werden folgende Flurstücke zugezogen: 

 Gemarkung Schweighofen, Flurstücke Nrn. 
276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 
293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 
353, 354, 355, 356, 473/1, 4977/2, 4979, 4980, 4981, 4982/3, 4982/4, 4984/1, 5883, 
5884 und 5885 

 

1.2  Vom Flurbereinigungsgebiet werden folgende Flurstücke ausgeschlossen: 

1.2.1 Gemarkung Steinfeld, Flurstücke Nrn.  
4774/2, 4775/2, 4776/2, 4803/1, 4803/2, 4804/1, 4804/2, 4805/1, 4805/2, 
4902, 4903, 4904, 4905, 4906, 4907, 4908, 4909, 4910, 4911, 4912, 4913, 
4914, 4915, 4916, 4917, 4918, 4919, 4920, 4921, 4922, 4923, 4924, 4925, 
4926, 4927, 4928, 4929, 4930, 4931, 4932, 4933, 4935, 4936, 4937, 4937/1, 
4938, 4939, 4940, 4941, 4942, 4943, 4944, 4944/1, 4945, 4946, 4947, 4948/1, 
4948/2, 4948/3, 4949, 4950, 4951/2, 4952, 4953, 4954, 4955, 4957, 4958, 
4959, 4960, 4961, 4962, 4963, 4963/1, 4964, 4965, 4966, 4967, 4968, 4969, 
4970, 4971, 4972, 4973, 4974, 4975, 4976, 4977, 4978, 4978/1, 4979, 4980, 
4981, 4982, 4983, 4984/1, 4984/2, 4985, 4986, 4987, 4988, 4989, 4990, 4991, 
4992, 4993, 4994, 4995, 4996, 4997, 4998, 4999, 5000, 5001, 5002, 5003, 
5004, 5005, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013, 5014, 5015, 5016, 
5017, 5018, 5019, 5020, 5021, 5022, 5023, 5024, 5025, 5026, 5026/1, 5027, 
5127, 5128, 5129, 5130/1, 5131, 5132, 5133, 5134, 5134/1, 5135, 5136, 5137, 
5138, 5142, 5145, 5146, 5147, 5148, 5149, 5150, 5151, 5152, 5153, 5154, 
5155 und 5156 
 

1.2.2 Gemarkung Kapsweyer, Flurstücke Nrn. 
818/1, 4343/6 und 4436 
 
 



Gemarkung Schweighofen, Flurstücke Nrn. 
497/7, 5152, 5153, 5154, 5157, 5158, 5159, 5160, 5161, 5162, 5163, 5164, 
5165, 5166, 5167, 5168, 5172, 5173, 5174, 5175, 5176, 5177, 5178, 5179, 
5180, 5181, 5182, 5183, 5185, 5186, 5187, 5188, 5189, 5190, 5191, 5192, 
5193, 5195, 5196, 5198, 5199, 5200, 5201, 5202, 5203, 5204, 5205, 5206, 
5208, 5209, 5211, 5213/1, 5214, 5215, 5216, 5217, 5218, 5219, 5220, 5221, 
5222, 5223, 5224, 5225, 5226, 5227, 5228, 5229, 5230, 5231, 5232, und 5234 
 
Gemarkung Steinfeld, Flurstücke Nrn. 
788, 3652, 3653, 3654, 3655, 3656, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3662, 
3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3671, 3672, 3699, 3700, 
3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3706, 3707, 3708, 5006/19, 5006/22, 5314/1, 
5315/1, 5316/1, 5317, 5318, 5319, 5326/1, 5327/1, 5328/1, 5331, 5335, 5336, 
5337, 5338, 5339 und 5340 

 

2. Feststellung des Flurbereinigungsgebietes 

Das Flurbereinigungsgebiet wird nach Maßgabe der Änderungen unter Nr. 1 festgestellt. 

3. Teilnehmergemeinschaft 

Die Eigentümer der zum Flurbereinigungsgebiet zugezogenen Grundstücke sowie die den 

Eigentümern gleichstehenden Erbbauberechtigten (Teilnehmer) sind Mitglieder der mit 

dem Flurbereinigungsbeschluss vom 29.11.2011 entstandenen 

“Teilnehmergemeinschaft der Vereinfachten Flurbereinigung NGP Bienwald West” 

4. Zeitweilige Einschränkungen der Grundstücksnutzung 

Ungeachtet anderer gesetzlicher Bestimmungen gelten von der Bekanntgabe des Flurbe-

reinigungsbeschlusses bis zur Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes die folgenden 

Einschränkungen: 

4.1 In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung der Flurbereini-

gungsbehörde nur Änderungen vorgenommen werden, wenn sie zum ordnungs-

gemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören. Der von der Landwirtschaftsbehörde zu 

genehmigende Umbruch von Grünlandflächen bedarf zusätzlich der schriftlichen 

Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde. Auch die Rodung von Rebland und 

Neuanpflanzung von Rebstöcken bedürfen der Zustimmung der Flurbereini-

gungsbehörde. 

4.2 Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen und ähnliche Anla-

gen dürfen nur mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde errichtet, herge-

stellt, wesentlich verändert oder beseitigt werden. 

4.3 Baumgruppen, einzelne Bäume, Feld- und Ufergehölze, Hecken, Obstbäume, 

Rebstöcke und Beerensträucher dürfen nur in Ausnahmefällen, soweit landes-

kulturelle Belange, insbesondere des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 

nicht beeinträchtigt werden, mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde besei-

tigt werden. 

4.4 Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung über-

steigen, bedürfen der Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde. Die Zustim-

mung darf nur im Einvernehmen mit der Forstaufsichtsbehörde erteilt werden. 

 



II. Anordnung der sofortigen Vollziehung 

Die sofortige Vollziehung dieses Verwaltungsaktes (Nr. I, 1 bis 4) nach § 80 Abs. 2 Satz 1 

Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung vom 19.03.1991 (BGBl. I 

S. 686), zuletzt geändert durch Artikel 5 (2) des Gesetzes vom 8.10.2017 (BGBl. S. 3546), 

wird angeordnet mit der Folge, dass Rechtsbehelfe gegen ihn keine aufschiebende Wir-

kung haben. 

 

III. Hinweise: 

1. Ordnungswidrigkeiten 

Sind entgegen den Vorschriften zu Nrn. I 4.1 und I 4.2 Änderungen vorgenommen oder 

Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so können sie in Flurbereinigungsverfahren un-

berücksichtigt bleiben. Die Flurbereinigungsbehörde kann den früheren Zustand nach 

§ 137 FlurbG wieder herstellen lassen, wenn dies der Vereinfachten Flurbereinigung dien-

lich ist. 

Sind Eingriffe entgegen den Vorschriften zu Nr. I 4.3 vorgenommen worden, so muss die 

Flurbereinigungsbehörde Ersatzpflanzungen anordnen. 

Sind Holzeinschläge entgegen der Vorschrift zu Nr. I 4.4 vorgenommen worden, so kann 

die Flurbereinigungsbehörde anordnen, dass derjenige, der das Holz gefällt hat, die abge-

holzte und verlichtete Fläche nach den Weisungen der Forstaufsichtsbehörde wieder ord-

nungsgemäß in Bestand zu bringen hat. 

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften zu Nrn. I 4.2 bis I 4.4 sind Ordnungswidrigkei-

ten, die mit Geldbußen geahndet werden können. 

2. Betretungsrecht 

Die Beauftragten der Flurbereinigungsbehörde sind berechtigt, zur Vorbereitung und zur 

Durchführung der Flurbereinigung Grundstücke zu betreten und die nach ihrem Ermessen 

erforderlichen Arbeiten auf ihnen vorzunehmen. 

3. Anmeldung unbekannter Rechte 

Innerhalb von drei Monaten ab der Bekanntgabe dieses Beschlusses sind Rechte, die aus 

dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Flurbereinigungsverfahren 

berechtigen, bei der Flurbereinigungsbehörde, dem  

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz,  

Konrad-Adenauer-Straße 35, 67433 Neustadt/Weinstraße 

anzumelden. 

Werden Rechte erst nach Ablauf dieser Frist angemeldet, so kann die Flurbereinigungs-

behörde die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen. 

Der Inhaber eines vorgenannten Rechts muss die Wirkung eines vor der Anmeldung ein-

getretenen Fristablaufs ebenso gegen sich gelten lassen, wie der Beteiligte, demgegen-

über diese Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes (Flurbereinigungsbeschlusses) 

zuerst in Lauf gesetzt worden ist. 

 



Begründung 

1. Sachverhalt: 

Das bisherige Flurbereinigungsgebiet mit rund 622 ha Verfahrensfläche erfährt durch die 

Änderungen eine geringfügige Verkleinerung von etwa 34 ha. 

Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft NGP Bienwald West hat den festgesetzten Än-

derungen des Flurbereinigungsgebiets in seiner Sitzung am 05.02.2018 zugestimmt. 

2. Gründe 

2.1 Formelle Gründe 

Dieser Änderungsbeschluss wird vom DLR Rheinpfalz als zuständige Flurbereinigungsbe-

hörde erlassen. 

Rechtsgrundlage für den Beschluss ist § 8 Abs. 1 FlurbG. 

Die formellen Voraussetzungen für die geringfügige Änderung eines Vereinfachten 

Flurbereinigungsverfahrens sind mit der Anhörung des Vorstands der Teilnehmergemein-

schaft erfüllt. 

2.2 Materielle Gründe 

Das Vereinfachte Flurbereinigungsverfahren NGP Bienwald West wurde aus Anlass des 

Naturschutzgroßprojektes angeordnet und dient dem Ausgleich der privaten Interessen, 

die durch Maßnahmen des Naturschutzgroßprojektes berührt sind. Für die unter 1.2.1 ge-

nannten Flurstücke sind im laufenden Verfahren solche Maßnahmen nicht vorgesehen und 

vom Flurstückstausch nicht betroffen. Bodenordnerische Maßnahmen sind in diesem Teil-

gebiet deswegen derzeit nicht erforderlich. Um möglichst zeitnah die Maßnahmen des Na-

turschutzgroßprojektes umzusetzen und eine Beschleunigung des Verfahrensablaufes zu 

erreichen, kann die Flurbereinigung für diese Flurstücke zurückgestellt werden. Zur Um-

setzung des Naturschutzgroßprojektes Bienwald stehen Finanzmittel zur sofortigen Ver-

wendung bereit. Es ist zweckmäßig, zur Verfahrensbeschleunigung das Verfahrensgebiet 

um o.g. Flurstücke zu reduzieren. 

Die Änderungen des Verfahrensgebietes erfordern zusätzliche vermessungstechnische 

Anpassungen, so dass die Zuziehung der unter 1.1 genannten Flurstücke, sowie der Aus-

schluss der unter 1.2.2 genannten Flurstücke erforderlich ist. 

Insgesamt handelt es sich um geringfügige Änderungen des Flurbereinigungsgebietes. Die 

Voraussetzungen des § 8 Abs. 1 FlurbG sind damit erfüllt. 

Die sofortige Vollziehung dieses Beschlusses liegt im überwiegenden Interesse der Betei-

ligten. Es liegt insbesondere in ihrem Interesse, dass die Weiterführung des Vereinfachten 

Flurbereinigungsverfahrens nicht verzögert wird, damit die angestrebten betriebswirt-

schaftlichen Vorteile möglichst bald eintreten. Dem gegenüber könnte durch die aufschie-

bende Wirkung möglicher Rechtsbehelfe eine erhebliche Verfahrensverzögerung eintre-

ten, mit der Folge, dass die neuen Grundstücke erst ein oder zwei Jahre später als vorge-

sehen bewirtschaftet werden können. 

Die sofortige Vollziehung liegt auch im öffentlichen Interesse. Die Maßnahmen zur Ver-

besserung der Agrarstruktur und die damit investierten öffentlichen Mittel tragen ganz er-

heblich zur Erhaltung der Landwirtschaft und der Kulturlandschaft und damit zur Erhaltung 



eines bedeutenden Wirtschaftsfaktors in der Landwirtschaft bei. Im Hinblick auf den ra-

schen Strukturwandel in der Landwirtschaft ist es erforderlich, dass die mit der 

Vereinfachten Flurbereinigung angestrebten Ziele möglichst schnell verwirklicht werden. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Anordnung kann innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe Widerspruch 

erhoben werden. 

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim  

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz,  

Konrad-Adenauer-Straße 35, 67433 Neustadt 

oder wahlweise bei der 

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, 

- Obere Flurbereinigungsbehörde - 

Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier 

einzulegen. 

Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruches ist die Widerspruchsfrist nur gewahrt, wenn 

der Widerspruch noch vor dem Ablauf der Frist bei einer der o.g. Behörden eingegangen 

ist. 

Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt werden. In diesem Fall ist das 

elektronische Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach der Verord-

nung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 

über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen 

im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (ABl. L 257 vom 28.8.2014, 

S. 73) in der jeweils geltenden Fassung zu versehen.  

Bei der Erhebung des Widerspruchs durch elektronische Form bei dem DLR sind beson-

dere technische Rahmenbedingungen zu beachten, die im Internet auf der Seite 

www.dlr.rlp.de unter Elektronische Kommunikation ausgeführt sind. 

Bei der Erhebung des Widerspruchs durch elektronische Form bei der ADD sind beson-

dere technische Rahmenbedingungen zu beachten, die im Internet auf der Seite 

www.add.rlp.de unter Elektronische Kommunikation ausgeführt sind. 

Im Auftrag 

     gez. 

Barbara Meierhöfer 

Abteilungsleiterin 


